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(2) Der Mehrerlös ist zu schätzen, wenn infolge des 
Fehlens eines Preisnachweises oder wegen eines nur 
mangelhaften Preisnachweises eine genaue Feststellung 
der Höhe der Preisüberschreitungen nicht mög
lich ist. Der Mehrerlös kann geschätzt werden, wenn 
infolge des Umfanges der dem Preisnachweis dienenden 
Unterlagen eine genaue Feststellung der Höhe der Preis
überschreitungen mit einem unvertretbar hohen Ar
beitsaufwand verbunden wäre. Die Schätzung hat an
hand repräsentativer Unterlagen zu erfolgen, die die 
vorliegenden typischen Preisüberschreitungen wider
spiegeln.

(3) Der Errechnungszeitraum für Mehrerlöse umfaßt 
— soweit der Mehrerlös nicht durch eine strafbare 
Handlung erzielt wurde* — das laufende und die 2 vor
angegangenen Kalenderjahre. Darüber hinausgehende 
zivilrechtliche Ansprüche des Geschädigten bleiben hier
von unberührt.

§ 6

Rückerstattung an die Geschädigten

(1) Mehrerlöse sind grundsätzlich an die Geschädigten 
zurückzuzahlen.

(2) Eine Rückerstattung kann ausgeschlossen werden, 
wenn

a) die Geschädigten vorsätzlich an der Preisüber
schreitung beteiligt waren

b) die Ermittlung der Geschädigten und die Rücker
stattung der Mehrerlöse einen nicht vertretbaren 
Arbeitsaufwand verursachen würden

c) die im Einzelfall ermittelten Mehrerlöse gering
fügig sind.

Zivilrechtliche Ansprüche des Geschädigten gemäß
Buchstaben b und c bleiben hiervon unberührt.

(3) Eine Rüdeerstattung erfolgt nicht, wenn die Ge
schädigten nicht bekannt sind oder diese Verzicht ge
leistet haben.

Mehrerlösabführungsverfahren

§7

(1) Mehrerlösabführungsverfahren werden von den 
Preiskontrollorganen der Räte der Kreise durchgeführt, 
wenn die Betriebe und Bürger die Mehrerlöse nicht an 
die Geschädigten erstattet oder selbständig abgeführt 
haben oder die Zuständigkeit der Gerichte oder des 
Staatlichen Vertragsgerichtes nicht gegeben ist.

(2) Vor der Einleitung eines Mehrerlösabführungsver
fahrens ist dem betreffenden Betrieb bzw. den für die 
Preisüberschreitung Verantwortlichen Gelegenheit zu 
einer Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme kann 
mündlich zu Protokoll erklärt werden. Sie muß zur Ab
schlußbesprechung, spätestens jedoch 2 Wochen nach 
Übergabe des Kontrollberichtes, vorliegen. Das Mehr
erlösabführungsverfahren kann auch durchgeführt wer
den, wenn die Möglichkeit zur Stellungnahme nicht 
wahrgenommen wird.

(3) Entscheiden die Preiskontrollorgane der Räte der 
Kreise über die Rückerstattung von Mehrerlösen an 
Geschädigte, ist die Rückerstattung im Mehrerlösabfüh
rungsbescheid anzuordnen. Die Geschädigten sind über 
die Höhe des zu erstattenden Betrages innerhalb einer 
Woche nach Eintritt der Rechtskraft des Mehrerlösabfüh
rungsbescheides zu informieren.

• §5 165, 170, 171 des Strafgesetzbuches vom 12. Januar 1968 
(GBl. I Nr. 1 S. 1)

(4) Der Mehrerlös ist zugunsten des Staatshaushaltes 
abzuführen, wenn keine Rückzahlung an die Geschädig
ten erfolgt.

(5) Wird der Rückforderungsanspruch bei Preiskon
trollorganen der Räte der Kreise geltend gemacht, nach
dem der Mehrerlös bereits an den Staatshaushalt abge
führt worden ist, erfolgt die Rückerstattung aus dem 
Staatshaushalt.

(6) Die Einleitung eines Mehrerlösabführungsverfah
rens kann nicht mehr erfolgen, wenn die Verfolgung 
der Straftat bzw. der Ordnungswidrigkeit, die den Mehr
erlös hervorbrachte, verjährt ist oder seit der Fest
stellung des Mehrerlöses durch das Preiskontrollorgan 
3 Monate vergangen sind.

§ 8

(1) Der Mehrerlösabführungsbescheid ist zu begrün
den. Die Zustellung der Mehrerlösabführungsbescheide 
hat durch Übergabe gegen Empfangsbestätigung oder 
durch die Post mit Zustellungsurkunde zu erfolgen.

(2) In den Mehrerlösabführungsbescheiden ist der ins
gesamt festgestellte Mehrerlös (Bruttomehrerlös) zur 
Rückerstattung an den Geschädigten bzw. zur Abfüh
rung an den Staatshaushalt anzuordnen.

(3) Handelt es sich bei der Abführung an den Staats
haushalt um Mehrerlöse aus Vorjahren, die der Berech
nung bereits gezahlter Produktions- bzw. Verbrauchs
abgaben, Steuern oder anderer gesetzlich vorgeschriebe
ner Zahlungen an den Staatshaushalt zugrunde gelegen 
haben, ist dieser Anteil von dem Bruttomehrerlös abzu
setzen. Der verbleibende Betrag (Nettomehrerlös) ist im 
Bescheid nachzuweisen.

§9

Behandlung der Mehrerlöse

(1) Mehrerlöse aus Preisüberschreitungen sind von 
den volkseigenen Betrieben zu Lasten des Ergebnisses 
zu zahlen.

(2) Erstattete und abgeführte Mehrerlöse aus Preis
überschreitungen sind von nichtvolkseigenen Betrieben 
steuerlich als Rückzahlung von Kaufpreisen (Erlös
schmälerung) des Jahres zu behandeln, in dem die Rück
erstattung erfolgte. Handelt es sich um Mehrerlöse aus 
Vorjahren, kann die erfolgte Rückerstattung bei der 
Gewinnermittlung auf 2 Jahre verteilt werden.

(3) Erfolgten Erstattungen von Mehrerlösen aus Inve
stitionsleistungen, hat eine Berichtigung des Grundmit
telfonds bzw. der Bilanzen der Investitionsträger bzw. 
der die Investitionsleistungen bilanzierenden Betriebe 
zu erfolgen.

§ 10

Rechtsmittel

(1) Gegen den Mehrerlösabführungsbescheid ist die 
Beschwerde zulässig. Sie ist schriftlich einzulegen und 
zu begründen oder mündlich zu Protokoll zu erklären. 
Sie hat keine aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb von 2 Wochen nach 
Empfang oder Zustellung des Bescheides bei dem Organ 
einzulegen, das den Bescheid erlassen hat. Wird die 
Beschwerde für begründet erachtet, so ist ihr innerhalb 
eines Monats abzuhelfen.

(3) Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, ist sie in
nerhalb von einer Woche an das übergeordnete Organ 
weiterzuleiten, welches innerhalb von 6 Wochen end
gültig zu entscheiden hat.


